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Ihr Zeichen Ihre Nachricht vom Anfrage an unser Zeichen Datum
2.1 / 610-13 30.11.2022 PLEdoc 20221201440 09.12.2022

Aufstellung des Bebauungsplans „In den Ahlen" der Ortsgemeinde Nomborn; hier: 
Unterrichtung über die Offenlage nach § 3 Abs. 2 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir beziehen uns auf Ihre o.g. Maßnahme und teilen Ihnen hierzu mit, dass von uns verwaltete 
Versorgungsanlagen der nachstehend aufgeführten Eigentümer bzw. Betreiber von der geplanten 
Maßnahme nicht betroffen werden:

• OGE (Open Grid Europe GmbH), Essen
• Kokereigasnetz Ruhr GmbH, Essen
• Ferngas Netzgesellschaft mbH (FG), Netzgebiet Nordbayern, Schwaig bei Nürnberg
• Mittel-Europäische Gasleitungsgesellschaft mbH (MEGAL), Essen
• Mittelrheinische Erdgastransportleitungsgesellschaft mbH (METG), Essen
• Nordrheinische Erdgastransportleitungsgesellschaft mbH & Co. KG (NETG), Dortmund
• Trans Europa Naturgas Pipeline GmbH (TENP), Essen

Maßgeblich für unsere Auskunft ist der im Übersichtsplan markierte Bereich.
Dort dargestellte Leitungsverläufe dienen nur zur groben Übersicht.

Achtung: Eine Ausdehnung oder Erweiterung des Projektbereichs bedarf immer einer erneuten 
Abstimmung mit uns.

Mit freundlichen Grüßen
PLEdoc GmbH

-Dieses Schreiben ist ohne Unterschrift gültig-

Anlage(n)
Übersichtskarte (© NavLog/GeoBasis-DE / BKG 2020 / geoGLIS OHG (p) by Intergraph)





Von: Mario Wagenbach
An: Neuroth, Raphael
Cc: Plananfragen
Betreff: Bebauungsplan - In den Ahlen - Nomborn
Datum: Freitag, 9. Dezember 2022 07:33:14

Sehr geehrter Herr Neuroth.
 
Bezugnehmend auf Ihre Anfrage vom 30.11.2022 möchte ich Ihnen mitteilen, dass der
Bebauungsplan von uns zur Kenntnis genommen wurde, und Seitens der KEVAG-Telekom GmbH
keine Einwände bestehen.
 
Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.
 
Bitte senden Sie Plananfragen zukünftig an folgenden Mailverteiler:
plananfragen@kevag-telekom.de
 
Mit freundlichen Grüßen
 
 
Mario Wagenbach
Grundinfrastruktur und Sonderprojekte
Infrastrukturmanagement
Technik
 
Fon:       +49 (0)261 - 20162-361
Fax:       +49 (0)261 - 20162-25-361
Mob:     +49 (0)162 - 133 15 65
mwagenbach@kevag-telekom.de
 
 
--  

KEVAG Telekom GmbH
Cusanusstr. 7
D 56073 Koblenz
Fon: +49 261 20162-0
Fax: +49 261 20162-25100
https://www.kevag-telekom.de/

Geschäftsführer: Bernd Gowitzke, Stefan Dietz
Sitz der Gesellschaft: Koblenz, Amtsgericht Koblenz, HRB Nr. 5343
USt.IdNr. DE 18 77 67 843 St-Nr. 22/650/0182/7

Ihre Sicherheit ist uns wichtig.
Zum Schutz Ihrer persönlichen Daten fragen wir Sie bei telefonischen Auskünften und Vertragsangelegenheiten
nach Ihrer Telefon-PIN.
Sie finden die Telefon-PIN im Kundencenter unter mein.ktk.de.
Weitere Informationen finden Sie im Bereich Fragen & Antworten.

mailto:mwagenbach@kevag-telekom.de
mailto:rneuroth@montabaur.de
mailto:plananfragen@kevag-telekom.de
mailto:plananfragen@kevag-telekom.de
mailto:mwagenbach@kevag-telekom.de
https://www.kevag-telekom.de/
https://mein.ktk.de/
https://www.kevag-telekom.de/support/faq-antworten-auf-haeufig-gestellte-fragen
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Forstamt Neuhäusel | Industriestraße | 56335 Neuhäusel   

Verbandsgemeindeverwaltung Montabaur  
Herr Becher  
Konrad-Adenauer-Platz 8  
56410 Montabaur  
Per E-Mail: rneuroth@montabaur.de  
 

 Forstamt Neuhäusel 

Industriestraße  
56335 Neuhäusel 
Telefon 02620 9535-0 
Telefax 02620 9535-25 
forstamt.neuhaeusel@wald-rlp.de 
www.wald-rlp.de 
 
14.09.2022 

Mein Aktenzeichen 
63 310 – 2021 B-Plan 
„In den Ahlen“  
OG Nomborn 

Ihr Schreiben vom 
27.06.2022 

Ansprechpartner/-in / E-Mail 
Christoph Albert 
Christoph.Albert@wald-rlp.de 

Telefon/Mobil 
02620 953528 
0162 138 3676 
 

  

Bauleitplanung der Ortsgemeinde Nomborn 
 
Aufstellung des Bebauungsplanes „In den Ahlen“ 
 
Umwandlungserklärung 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit der vorliegenden Planung ist beabsichtigt, den Geltungsbereich des o.a. Bebauungsplans 
für bauliche Nutzungen festzusetzen. Innerhalb des Geltungsbereichs befindet sich Wald ge-
mäß Legaldefinition nach § 3 LWaldG, welcher im Rahmen des Bebauungsplanes gerodet wer-
den müsste (Änderung der Bodennutzungsart). Nach Abwägung des öffentlichen Interesses zur 
Erhaltung des Waldes und der Anhörung der fachlich berührten Behörden als Träger öffentli-
cher Belange, erteilen wir hiermit nach § 14 (5) LWaldG eine Umwandlungserklärung unter 
folgenden naturschutz- und forstrechtlichen Bedingungen: 
 

1. Als Ausgleich für den Waldflächenverlust ist eine gleich große Fichtenkalamitätsfläche 
in naturnahen Pionierwald umzuwandeln. 

2. Für die Ersatzaufforstung sind überwiegend die Pionierbaumarten Erle und Hainbuche 
sowie Bergahorn zu verwenden. Eiche und Buche sind nur untergeordnet einzubringen. 

3. Natürlich aufkommende Laubgehölze sind zu integrieren.  
 
Bitte beachten Sie, dass die Rodung von Wald auch nach Erteilung der Umwandlungserklä-
rung gemäß § 14 (5) LWaldG einer Umwandlungsgenehmigung bedarf. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Im Auftrag  
 
 
 
Christoph Albert 

 

mailto:rneuroth@montabaur.de
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Forstamt Neuhäusel | Industriestraße | 56335 Neuhäusel   

 
Ortsgemeinde Nomborn 
d.d. Verbandsgemeindeverwaltung  
Montabaur  
Konrad-Adenauer-Platz 8  
56410 Montabaur  
 
Per E-Mail:     gemeinde@nomborn.de 

rneuroth@montabaur.de  
 

 Forstamt Neuhäusel 

Industriestraße  
56335 Neuhäusel 
Telefon 02620 9535-0 
Telefax 02620 9535-25 
forstamt.neuhaeusel@wald-
rlp.de 
www.wald.rlp.de 
 
13.1.2023 

Mein Aktenzeichen 
2023_§14 LWaldG 
A_BNA_Nomborn 
B-Plan „In den Ahlen“ 
 

Ihr Schreiben vom 
 

Ansprechpartner/-in / E-Mail 
Friedbert Ritter 
Friedbert.Ritter@wald-rlp.de 

Telefon / Fax / Mobil 
02620 9535-22 
02620 9535-25 
Mobil 015228850736 

  

Vollzug des Landeswaldgesetzes (LWaldG) | Genehmigung zur Umwandlung nach § 14 
Abs. 1 Nr. 1 LWaldG 
 Bauleitplanung der Ortsgemeinde Nomborn - Bebauungsplan „In den Ahlen“ 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
das Forstamt Neuhäusel erlässt als zuständige untere Forstbehörde aufgrund § 14 Abs. 1 Nr. 
1 Landeswaldgesetz – LWaldG –  i.d.F. vom 30.11.2000 [GVBl. S. 504], zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 27.03.2020 (GVBl. S. 98) nach Anhörung der fachlich berührten Behörden und in 
Verbindung mit der derzeitigen Gesetzes- und Rechtslage, folgenden  
 

Genehmigungsbescheid 
 

I. 
Die Genehmigung zur Rodung und die Umwandlung in eine andere Bodennutzungsart wird 
Ihnen für die nachstehend aufgeführten Grundstücke unter Maßgabe der Nebenbestimmungen 
in Ziffer II. nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 LWaldG erteilt: 
 

Gemarkung Flur Flurstücke 

Nomborn 1 226, 227, 229 

 
 
Bei der Entscheidung wurden die Rechte, Pflichten und wirtschaftlichen Interessen des Antrags-
stellers sowie die Belange der Allgemeinheit gegeneinander und untereinander abgewogen. 
Die im Rahmen des forstrechtlichen Beteiligungsverfahrens mit den fachlich berührten Behör-
den eingebrachten Belange sind Bestandteil dieses Verwaltungsaktes. Aus forstbehördlicher 
Sicht bestehen daher keine Bedenken gegen die Rodung, wenn die geforderten Nebenbestim-
mungen (II.) umgesetzt werden. 
 

mailto:gemeinde@nomborn.de
mailto:rneuroth@montabaur.de
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Aufgrund § 1 Abs. 1 Nr.1 LWaldG ist der Wald in der Gesamtheit und Gleichwertigkeit seiner 
Wirkungen dauerhaft zu erhalten, zu schützen und gegebenenfalls zu mehren. Der Wald nimmt 
im Naturhaushalt wichtige ökologische Funktionen wahr – insbesondere für Boden, Wasser und 
Klima – und ist Lebensraum einer vielfältigen Pflanzen- und Tierwelt. Aus diesem Rechtsgrund-
satz ergibt sich das gesetzliche Gebot der Walderhaltung, d.h. dass für alle unvermeidbaren 
Waldinanspruchnahmen ein waldrechtlicher Ausgleich nach § 14 (2) LWaldG zu erfolgen hat. 
Da das Roden von Wald auch als Eingriff nach § 14 BNatSchG zu werten ist, besteht für die 
Zulässigkeit des Eingriffs grundsätzlich ein Ausgleichsgebot. 
 
 

II. Auflagen 
II.1 Von der Genehmigung zur Umwandlung (Rodung) darf erst Gebrauch gemacht werden, 
wenn das beabsichtigte Vorhaben auf der Fläche zulässig ist (Rechtskraft des Bebauungspla-
nes muss vorliegen). 
 
II.2 Die Rodung hat aus naturschutzfachlicher Sicht im Zeitfenster vom 1.10. bis zum 28.2. des 
jeweiligen Jahres zu erfolgen. 
 
II. 3 Für die in I. genehmigte Waldinanspruchnahme ist aufgrund § 14 Abs. 2 LWaldG ein wald-
rechtlicher Ausgleich im Rahmen einer flächenäquivalenten Aufwertungsmaßnahme durchzu-
führen. Im Zuge des „Nachhaltigen Landnutzungsmanagements“ erfolgt der waldrechtliche Aus-
gleich durch Aufwertung einer Fichtenkalamitätsfläche. Der naturschutzrechtliche Ausgleich 
(Eingriff nach § 14 BNatSchG) erfolgt flächengleich mit dem forstrechtlichen Ausgleich (Dop-
pelkompensation) 
 
Als Ausgleich für den Waldflächenverlust (forstrechtlicher Ausgleich) sowie den damit verbun-
denen Eingriff nach § 14 BNatSchG (naturschutzfachlicher Ausgleich) sind 8 punktwirksame 
Kleinstpflanzungen (Klumpen) à 40 Laubbäume auf einer Fichtenkalamitätsfläche zu pflan-
zen. Das Zentrum der Kleinstflächen bilden Traubeneichen, im Randbereich sind Hainbuchen 
und Erle oder Winterlinde einzubringen, ferner ist Spitzahorn zu pflanzen. Die Zwischen-
räume zwischen den Kleinstflächen werden der natürlichen Sukzession überlassen. 
Bei der Pflanzenbeschaffung der zum Waldumbau erforderlichen standortsheimischen Baum-
arten ist auf herkunftsgesichertes Vermehrungsgut nach den Herkunftsempfehlungen von 
Landesforsten Rheinland-Pfalz zu achten. Für die Planung und Durchführung der Maßnahme 
steht Ihnen das Forstamt und Ihr Revierleiter, Herr Kloft, zur Verfügung. 
 
Der waldrechtliche Ausgleich erfolgt innerhalb von zwei Jahren nach Abschluss der Rodungs-
maßnahmen des Baugebietes (April 2025). Die Umsetzung ist dem Forstamt schriftlich oder 
durch einen Ortstermin anzuzeigen.  
 
II.4 Die unter Ziffer „4.6 Belange des Natur- und Artenschutzes“ der „Begründung zum Bebau-
ungsplan“ sind zu beachten.  
 
II.5 Befristung: 
Für die Durchführung der Rodung wird aufgrund § 14 Abs. 3 LWaldG eine Frist bis zum 
28.2.2024 gesetzt. Ist bis zum Ablauf der gesetzten Frist die Rodung nicht begonnen, so erlischt 
diese Genehmigung und muss entsprechend neu beantragt werden.   
   
II.6 Gebühr: 
Dieser Bescheid ergeht gebührenfrei.  
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III. Begründung/ Entscheidungsgründe 
Wald darf nach § 14 Abs. 1 LWaldG nur mit Genehmigung der Forstbehörde gerodet und in 
eine andere Bodennutzungsart umgewandelt werden. Bei der Entscheidung sind die Rechte, 
Pflichten und wirtschaftlichen Interessen der Waldbesitzenden sowie die Belange der Allge-
meinheit gegeneinander und untereinander abzuwägen. Vor der Genehmigung sind die fachlich 
berührten Behörden anzuhören. Die Genehmigung soll versagt werden, wenn die Erhaltung des 
Waldes im überwiegend öffentlichen Interesse liegt. Im Rahmen des forstrechtlichen Beteili-
gungsverfahrens mit den fachlich berührten Behörden wurden keine gewichtigen Belange vor-
gebracht, die eine Versagung der beantragten Rodung zur Folge hätten. 
Aus forstbehördlicher Sicht bestehen daher keine Bedenken gegen die Rodung, wenn die ge-
forderten Nebenbestimmungen umgesetzt werden.  
 
Zu II.1 Durch Nebenbestimmung ist aufgrund § 14 Abs. 5 LWaldG sicherzustellen, dass von 
der Genehmigung zur Waldumwandlung erst dann Gebrauch gemacht werden darf, wenn das 
Vorhaben auf der Fläche zulässig ist. 
Da die Umwandlungsgenehmigung auf einer Interessensabwägung beruht, soll damit im öffent-
lichen Interesse vermieden werden, dass Wald bereits vorzeitig gerodet werden würde, ohne 
dass eine entsprechende baurechtliche Zulassung für ein Vorhaben auf einer Waldfläche vor-
läge. 
 
Zu II.2 Durch diese Auflage wird sichergestellt, dass die Rodungsarbeiten vor Beginn der Brut- 
und Setzzeit abgeschlossen sind. 
 
Zu II.3 Aufgrund § 1 Abs. 1 Nr.1 LWaldG ist der Wald in der Gesamtheit und Gleichwertigkeit 
seiner Wirkungen dauerhaft zu erhalten, zu schützen und gegebenenfalls zu mehren. Der Wald 
nimmt im Naturhaushalt wichtige ökologische Funktionen wahr – insbesondere für Boden, Was-
ser und Klima – und ist Lebensraum einer vielfältigen Pflanzen- und Tierwelt. Aus diesem 
Rechtsgrundsatz ergibt sich das gesetzliche Gebot der Walderhaltung, d.h. dass für alle unver-
meidbaren Waldinanspruchnahmen ein waldrechtlicher Ausgleich nach § 14 (2) LWaldG zu er-
folgen hat. Da das Roden von Wald auch als Eingriff nach § 14 BNatSchG zu werten ist, besteht 
für die Zulässigkeit des Eingriffs grundsätzlich ein Ausgleichsgebot. 
In Abhängigkeit vom Bewaldungsprozent von mindestens 35 % der Landkreise oder kreisfreien 
Städte auf Grundlage des aktuellen Berichtes des statistischen Landesamtes ist grundsätzlich 
eine Aufwertung vorhandener Wälder anstelle einer Ersatzaufforstung zu verlangen. Hierbei 
geht es ausdrücklich nicht um die Reduzierung der Waldflächenbilanz. Vorrangig sollen Rodun-
gen aus Gründen der Erhaltung des derzeitigen Bewaldungsanteils des Landes Rheinland-
Pfalz auf das absolut Unvermeidbare reduziert und gleichzeitig die Zunahme der Waldfläche zu 
Lasten des Grünlandes begrenzt werden.  Grundlage dazu ist das Hinweisschreiben des 
MULEWF zur Anwendung des § 14 Abs. 2 LWaldG vom 09.10.2014. Darin wird erläutert, dass 
der waldrechtlichen Kompensation im Unterschied zum naturschutzrechtlichen Ausgleich eine 
multifunktionale Zielsetzung zugrunde liegt: 
 
Der naturschutzrechtliche Ausgleich deckt einen Teil der ökologischen Leistungen der Wälder 
ab, der waldrechtliche Ausgleich darüber hinaus die übrigen Leistungen des Waldes (vergl. 
§§ 1 und 6 LWaldG). Dies sind insbesondere: 

 Klimaschutz, CO²-Bindung 

 Holzproduktion 

 Luftreinhaltung 
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 Bodenschutz/Wasserrückhalt/Hochwasserschutz 

 Wertschöpfung 

 Erholung 
 
Die zum Ersatz der durch die Rodungsmaßnahmen verlorengehenden Leistungen des Waldes 
erforderlichen Aufwertungsmaßnahmen können durch o.g. waldverbessernde Maßnahmen wie 
in Ziffer II.3 ersetzt werden. 
 
Die schriftliche Anzeige über die Durchführung der Aufwertungsmaßnahmen sichert die Erfül-
lung dieser Nebenbestimmung. 
 
Zu II.5: Die Befristung der Durchführung der Aufforstung erfolgt nach § 14 Abs. 3 LWaldG, damit 
Klarheit über die Nutzungsart von Grundstücken besteht. § 14 Abs. 3 LWaldG verpflichtet die 
Forstämter dazu, eine Frist für die Durchführung der Genehmigung zu setzen. Da die Geneh-
migung auf einer Interessensabwägung beruht, soll damit vermieden werden, dass von einer 
Genehmigung auch dann Gebrauch gemacht wird, wenn sich die Interessenslage geändert hat.  
 
Zu II.6: Die Kostenentscheidung beruht auf § 8 Abs. 1 Nr. 4 des Landesgebührengesetzes – 
LGebG – i.d.F. vom 03.12.1974 [GVBl. S. 578], zuletzt geändert durch Artikel 1 des Landesge-
setzes vom 13.06.2017 [GVBl. Nr. 8 vom 23.06.2017, S. 106]. Von Verwaltungsgebühren be-
freit sind die im Land gelegenen Gemeinden und Gemeindeverbände. 
 
 

IV. Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch einge-
legt werden. Der Widerspruch ist beim Forstamt Neuhäusel, Untere Forstbehörde, Indust-
riestraße in 56335 Neuhäusel schriftlich oder mündlich (in den Diensträumen) zur Niederschrift 
einzulegen. Bei schriftlicher Einlegung des Widerspruchs ist die Widerspruchsfrist (Satz 1) nur 
gewahrt, wenn der Widerspruch noch vor Ablauf dieser Frist bei der Behörde eingegangen ist. 
Ein Widerspruch auf elektronischem Weg (E-Mail) ist nicht möglich. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Gez. Friedbert Ritter 
Forstamtsleiter 
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Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz

Direktion Landesarchäologie I Außenstelle Koblenz

Niederberger Höhe 1 I 56077 Koblenz

Direktion

Landesarchäologie

Außenstelle Koblenz

Niederberger Höhe 1

56077 Koblenz

Telefon 0261 6675 3000

landesarchaeologie-koblenz

@gdke.rlp.de

www.gdke.rlp.de
Verbandsgemeindeverwaltung Montabaur

Postfach 1262

56402 Montabaur

Mein Aktenzeichen

2022_0447 2

Ihre Nachricht vom

30.11.2022

2.1/610-13

Aufstellung

Datum

12.12.2022.

Ansprechpartner / Email

Achim Schmidt

achim.schmidt@gdke.rlp.de

Telefon

0261 6675 3028

(bitte immer angeben)

hier:

Beteiligungsart § 4 Abs. 2 BauGB

Stellungnahme der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, 

Direktion Landesarchäologie, Außenstelle Koblenz

Gemarkung Nomborn

Projekt Bebauungsplan "In den Ahlen"

Ortsteil:

Betreff Archäologischer Sachstand

Erdarbeiten Verdacht auf archäologische Fundstellen

Textfestsetzung: Abschnitt D, Absatz "Archäologie / Erdgeschichte", 
Seite 8.

2999

Überwindung / Forderung: 

Keine weiteren Forderungen: Unsere Belange sind 
berücksichtigt

Erläuterung Überwindungen / Forderungen

Keine weiteren Forderungen: Unsere Belange sind berücksichtigt

Durch die aktuelle Textfestsetzung sind unsere Belange berücksichtigt.

Erläuterungen zu archäologischem Sachstand 

Verdacht auf archäologische Fundstellen

Bislang liegen der Direktion Landesarchäologie in diesem Bereich keine konkreten Hinweise auf 
archäologische Fundstellen vor. Allerdings stufen wir den Planungsbereich aus topographischen 
Gesichtspunkten als archäologische Verdachtsfläche ein. Dementsprechend können bei Bodeneingriffen 
bisher unbekannte archäologische Denkmäler zu Tage treten, die vor ihrer Zerstörung durch die 
Baumaßnahmen fachgerecht untersucht werden müssen.

Diese Stellungnahme bezieht sich ausschließlich auf die Belange der Direktion Landesarchäologie. Eine 
Stellungnahme der Direktion Landesarchäologie, Referat Erdgeschichte (erdgeschichte@gdke.rlp.de) sowie der 
Direktion Landesdenkmalpflege (landesdenkmalpflege@gdke.rlp.de) muss gesondert eingeholt werden.

Seite 1 von 2



Mit freundlichen Grüßen

i.A. / i.V.

Achim Schmidt

Bei Rückfragen stehen wir gerne unter der oben genannten Rufnummer oder Emailadresse zur Verfügung. Bitte 
geben Sie unser oben genanntes Aktenzeichen an.
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E-Mail: mneuroth@montabaur.de 
 
Verbandsgemeindeverwaltung 

Montabaur 

Konrad-Adenauer-Platz 8 

56410 Montabaur 

   

 

Bahnhofstraße 32  

56410 Montabaur 

Telefon 02602 9228-0 

Telefax 02602 9228-1800 

dlr-ww-oe@dlr.rlp.de 

www.dlr-westerwald-
osteifel.rlp.de 

 

02. Februar 2023 

Mein Aktenzeichen 
GA08_910 
Bitte immer angeben! 

Ihr Schreiben vom 
30.11.2022 mit Ein- 
gang am  06.12.22 

Ansprechpartner/-in / E-Mail 
Michael Kien 
 

Telefon 
02602 92281327 
 

  

 
Bauleitplanung 

Az. 2.1 / 610-13   Aufstellung des BPlan "In den Ahlen" der OG Nomborn 

 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
aus agrarstruktureller, flurbereinigungs- und siedlungsbehördlicher Sicht bestehen 
keine Bedenken gegen den vorliegenden Antrag / die vorliegenden Planungen. 
 
Eine weitere Beteiligung ist nicht notwendig. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
gez. Michael Kien 
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